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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Der Bündner Ständerat Martin Schmid (fdp, GR) reichte im Juni 2021 eine Motion ein,
mit der er eine Änderung der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung im
Zusammenhang mit Meliorationen und Gewässerrevitalisierungen erreichen wollte.
Konkret forderte der Motionär, dass der Bundesrat die Verordnung über den
landwirtschaftlichen Produktionskataster und die Ausscheidung von Zonen (SR 912.1) so
anpasst, dass Abtausche zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und
Sömmerungsfläche – die Fläche, welche für sommerliche Weidegänge von Nutztieren
benutzt wird – zulässig werden. Abtausche sollen dabei nur in maximal gleicher Fläche
möglich sein, so dass die landwirtschaftliche Nutzfläche gesamthaft nicht zunimmt.
Schmid begründete sein Anliegen damit, dass die Umsetzung von
Strukturverbesserungsmassnahmen wie auch die Realisierung von
Gewässerrevitalisierungen durch das aktuelle Fehlen solcher Abtausche erheblich
erschwert würden. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, insbesondere
weil er befürchtete, dass dadurch die neu zu Landwirtschaftszonen abgetauschten
Gebiete intensiver landwirtschaftlich benützt würden, was ökologisch wertvolle,
traditionelle Kulturlandschaft gefährde. Zudem führe die geforderte Änderung zu
schweizweiter Ungleichheit, weil Betriebe im Mittelland, die ebenfalls von
Gewässerrevitalisierungen und der Ausscheidung von Gewässerräumen betroffen sind,
keine angrenzenden Sömmerungsflächen hätten, mit denen sie Gebiete abtauschen
könnten. Schliesslich zweifelte der Bundesrat auch am Bedarf für die Änderung sowie
an ihrem wirtschaftlichen Nutzen. 
In der Herbstsession 2021 schickte der Ständerat die Motion an seine UREK zur
Vorberatung, da er der Komplexität des Themas gerecht werden wollte. Die Kommission
beschäftigte sich im Januar 2022 mit dem Vorstoss und beschloss dabei mit 9 zu 4
Stimmen, die Motion ihrem Rat zur Annahme zu empfehlen. Sie konstatierte, dass die
vor Jahrzehnten vom BLW festgelegten Grenzen der Landwirtschaftszonen teilweise
unlogisch oder willkürlich seien. Zudem hielt sie fest, dass die verlorene
landwirtschaftliche Nutzfläche im Falle von Gewässerrevitalisierungen oder
Meliorationen nicht finanziell ausgeglichen werde, was zu wirtschaftlichen Verlusten für
die von diesen Projekten betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe führen könne. 
Nach der Vorprüfung durch die UREK-SR befasste sich der Ständerat in der
Sommersession 2022 erneut mit der Motion. Er folgte der Empfehlung seiner
Kommission und nahm die Motion mit 24 zu 12 Stimmen an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von links-grünen Mitgliedern der kleinen Kammer. 1

MOTION
DATUM: 01.06.2022
ELIA HEER

Als Zweitrat befasste sich in der Wintersession 2022 der Nationalrat mit einer Motion
Schmid (fdp, GR), mit der eine Änderung der landwirtschaftlichen Zonen-Verordnung
im Zusammenhang mit Meliorationen gefordert wurde. Konkret verlangte der Motionär,
dass im Zusammenhang mit Meliorationen oder Gewässerrevitalisierungen neu ein
Abtausch zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und Sömmerungsfläche gesetzlich
zugelassen werden soll, solange dabei die landwirtschaftliche Nutzfläche gesamthaft
nicht zunimmt. 
Im Namen der UREK-NR empfahlen Kommissionssprecherin Priska Wismer-Felder
(mitte, LU) und Kommissionssprecher Pierre-André Page (svp, FR) den Mitgliedern der
grossen Kammer, die Motion anzunehmen. Es solle bei Meliorationen keine
landwirtschaftliche Nutzfläche mehr verloren gehen. Dies fördere nicht zuletzt auch die
Akzeptanz solcher gesellschaftlich wichtigen Projekte unter Landwirtinnen und
Landwirten. Die Kommissionsminderheit, vertreten durch Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), plädierte derweil dafür, die Motion abzulehnen, da sie befürchtete, dass die
Änderung zu einer intensiveren Nutzung der betroffenen Sömmerungsflächen führen
könnte, wodurch Biodiversität verloren gehen könnte. Ausserdem führe die Motion
auch zu einem erhöhten administrativen Aufwand für die Kantone. Auch Guy Parmelin
sprach sich im Namen des Bundesrats gegen die Motion aus. Er machte darauf
aufmerksam, dass nur gerade der Kanton Graubünden eine solche Änderung gefordert
hatte, während die anderen Kantone sich mit der aktuellen gesetzlichen Grundlage
zufrieden zeigten. Durch eine Annahme der Motion käme es überdies zu einer
Ungleichbehandlung zwischen Bergkantonen und der restlichen Schweiz, da Kantone im

MOTION
DATUM: 14.12.2022
ELIA HEER
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Flachland über keine angrenzenden Sömmerungsgebiete verfügten. 
Die Mehrheit des Nationalrates folgte jedoch dem Antrag der Kommissionsmehrheit
und nahm die Motion mit 98 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die Stimmen für
die Motion kamen von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, einer Mehrheit der
Fraktionen der FDP und der Mitte sowie zwei Personen aus den Reihen der SP. 2

Wohnungsbau und -eigentum

Anders gestaltete sich die Ausgangslage im zweitberatenden Ständerat. Dieser sah sich
mit einer grossmehrheitlich ablehnenden Haltung seiner vorberatenden Kommission
konfrontiert. In seiner Argumentation verwies Martin Schmid (fdp, GR) als
Mehrheitssprecher der WAK-SR auch auf die möglichen finanziellen Folgen in Form
gewichtiger Steuerausfälle, welche die Annahme des Bundesgesetz über die
Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke mit sich bringen könnte, und
empfahl der Kantonskammer, nicht auf die Vorlage einzutreten. Der Eintretensantrag
der Kommissionsminderheit bestehend aus Peter Föhn (svp, SZ) und Isidor Baumann
(cvp, UR) unterlag im Rat mit 12 zu 27 Stimmen bei 3 Enthaltungen, womit der
Nationalrat erneut über Eintreten zu befinden hat. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2016
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Naturschutz

Eine von der UREK-NR eingebrachte Motion, die das Insektensterben bekämpfen will,
wurde in der Frühjahressession 2021 im Ständerat behandelt. Kommissionssprecher
Schmid (fdp, GR) informierte die kleine Kammer, dass das Anliegen in der
vorberatenden UREK-SR unbestritten war. Er wies aber im Namen der Kommission
darauf hin, dass bei der Auswahl der Massnahmen auf grösstmögliche Effektivität und
Effizienz geachtet werden solle. Umweltministerin Sommaruga ihrerseits zeigte sich
erfreut, dass die Motion zuvor im Ständerat auf Wohlwollen gestossen war. Sie machte
zudem darauf aufmerksam, dass nicht zuletzt die Wirtschaft von einer intakten
Biodiversität profitiere respektive auf diese angewiesen sei. Nach diesem Votum nahm
der Ständerat die Motion stillschweigend an. 4

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Gewässerschutz

In der Frühjahressession 2021 befasste sich die kleine Kammer erneut mit der Motion
Hösli (svp, GL), übernommen von Jakob Stark (svp, TG), zum Thema  Gewässerraum. Im
Rahmen der UREK-SR-Sitzung vom Januar 2021 hatte Stark die zweite Ziffer der Motion
bezüglich der Verwendung von Dünger zurückgezogen. In der vorliegenden Form
verlangte die Motion deshalb nur noch, dass das GSchG so abgeändert wird, dass in
nicht geschützten Gebieten ausserhalb der Bauzone der Gewässerraum verkleinert
werden kann, wenn den Landwirtschaftsbetrieben sonst ein übermässiger Anteil der
ertragreichen Futtergrundlage entzogen wird.
Dem Ständerat lag bei der Beratung des Geschäfts ein Mehrheitsantrag seiner
Kommission auf Annahme und ein links-grüner Minderheitsantrag auf Ablehnung der
abgeänderten Motion vor. Martin Schmid (fdp, GR) legte für die Kommissionsmehrheit
dar, dass diese in den Forderungen der Motion keinen Widerspruch zur Trinkwasser-
Inititiative, zu den Zielen des GSchG oder zum Hochwasserschutz sehe. Die Umsetzung
der Motion würde es den Kantonen lediglich ermöglichen, die noch bestehenden
Probleme bei der Festlegung der Gewässerräume anzugehen. Daniel Fässler (mitte, AI)
ergänzte, dass mit den 2017 vorgenommenen Änderungen sowie mit früheren
Anpassungen der Gewässerschutzverordnung für die Landwirtschaftsbetriebe nur sehr
wenig zusätzliche Flexibilität geschaffen worden sei. Jakob Stark fügte an, dass die
Ausscheidung des Gewässerraumes viel rascher vorangehen würde, wenn die in der
Motion geforderte Ergänzung der Bestimmungen vorgenommen würde. Dies würde
auch der Natur mehr nützen als langwierige politische Auseinandersetzungen.
Roberto Zanetti (sp, SO) wies als Sprecher der Minderheit darauf hin, dass sich sowohl
die BPUK als auch die LDK vehement gegen die Motion ausgesprochen hätten. In rund
der Hälfte der Kantone und Gemeinden seien die Gewässerräume bereits
ausgeschieden worden. Es sei unfair, wenn man die Spielregeln während der Umsetzung
ändere. Man setze mit der Motion den Kompromiss aufs Spiel, der seinerzeit zum
Rückzug der Volksinitiative «Lebendiges Wasser» geführt habe. Zudem riskiere man
etliche Verfahren von Landwirtschaftsbetrieben, die mit der bereits vollzogenen

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ausscheidung des Gewässerraums auf ihren Grundstücken nicht zufrieden seien.
Schliesslich sei die vorgesehene Schwächung des Gewässerschutzes ein Steilpass für
die Trinkwasser-Initiative. Umweltministerin Sommaruga führte dieselben Argumente
ins Feld wie Roberto Zanetti und schloss, dass es im Hinblick auf die Abstimmung zur
Trinkwasser-Initiative darum gehe, klare Signale an die Bevölkerung zu senden, dass der
Bundesrat und das Parlament den Gewässerschutz und in einem weiteren Sinne auch
die Biodiversität schützen und nicht etwa schwächen wollen. Dennoch nahm der
Ständerat die abgeänderte Motion mit 26 zu 18 Stimmen an. 5

1) AB SR, 2022, S. 342 f.; Bericht der UREK-SR vom 27.1.22
2) AB NR, 2022, S. 2372 ff.
3) AB SR, 2016, S. 1099 ff.
4) AB SR, 2021, S. 167 f.
5) AB SR, 2021, S. 162 ff.; Bericht UREK-SR vom 14.1.21
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